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Gemeinsame Erklärung zum Assoziierungsabkommen zwischen der Europäischen 
Union und ihren Mitgliedstaaten einerseits und der Ukraine andererseits  

ANHANG XIII 

zum 

VORSCHLAG FÜR EINEN BESCHLUSS DES RATES 

über die Unterzeichnung des Assoziierungsabkommens zwischen der Europäischen 
Union und ihren Mitgliedstaaten einerseits und der Ukraine andererseits im Namen der 

Europäischen Union und über die vorläufige Anwendung dieses Abkommens 
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Gemeinsame Erklärung zum Assoziierungsabkommen zwischen der Europäischen 
Union und ihren Mitgliedstaaten einerseits und der Ukraine andererseits

ANHANG XIII 

zum 

VORSCHLAG FÜR EINEN BESCHLUSS DES RATES 

über die Unterzeichnung des Assoziierungsabkommens zwischen der Europäischen 
Union und ihren Mitgliedstaaten einerseits und der Ukraine andererseits im Namen der 

Europäischen Union und über die vorläufige Anwendung dieses Abkommens 

GEMEINSAME ERKLÄRUNG 
Die Europäische Union (im Folgenden „EU“) verweist auf die Verpflichtungen der Staaten, 
die eine Zollunion mit der EU eingerichtet haben, ihre jeweilige Handelsregelung an diejenige 
der EU anzupassen; einige Staaten sind auch verpflichtet, Präferenzhandelsabkommen mit 
den Staaten abzuschließen, mit denen die EU Präferenzhandelsabkommen geschlossen hat. 

In diesem Zusammenhang halten die Vertragsparteien fest, dass die Ukraine mit den Staaten, 

a) die eine Zollunion mit der EU eingerichtet haben und 

b) deren Waren nicht in den Genuss der Zollzugeständnisse aufgrund dieses 
Abkommens gelangen, 

Verhandlungen aufnehmen wird, um ein bilaterales Abkommen zur Einrichtung einer 
Freihandelszone nach Artikel XXIV GATT abzuschließen (womit im Wesentlichen der ganze 
Handel abgedeckt wird). Die Ukraine wird die Verhandlungen baldmöglichst aufnehmen, 
damit das genannte bilaterale Abkommen so bald wie möglich nach dem Inkrafttreten dieses 
Abkommen in Kraft treten kann. 




